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D- "q 5.2derBeilngen 21.1 den Stenographischen Protokolle!! 
• des Nationalrates XVllL Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7132/1-Pr 1/91 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 1645/J-NR/1991 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Gugerbauer, 

/lh12 lAB 

1991 -11- 2 9 

zu Ab4S IJ 

. Wie n 

/' 
Dr. Schmidt habe~ an mich eine schriftliche Anfrage, 

betreffend Einstellung der Ermittlungen der Staatsanwalt­
schaft Steyr im Zusammenhang mit der Volkshilfe-Affaire, 
gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Entspricht es den Tatsachen, daß die Staatsanwalt­
schaft Steyr alle Verfahren im Zusammenhang mit der 

Volkshilfe Steyr eingestellt hat? 

2. Wenn ja, aus welchen Gründen ist dies erfolgt; wie 

wurde insbesondere von der staatsanwaltschaft be­
gründet, daß die Einstellung trotz des vom Rechnungs­

hof festgestellten Sachverhaltes gerechtfertigt ist? 

3. Welche Untersuchungen gingen der Verfahrenseinstellung 

voraus? 

$. Wie lauten die Berichte (mündlich und schriftlich) des 

zuständigen Staatsam'laltes, der Staatsanwaltschaft 

Steyr und der Oberstaatsanwaltschaft Linz? 
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War der Leitende Oberstaatsanwalt Dr. Komar persönlich 
an der Erstellung des Berichtes der Oberstaatsanwalt­
schaft Linz beteiligt? 

6. Haben Sie im Zusammenhang mit dem Verfahren rund um 
die Volkshilfe Steyr Weisungen erteilt, wenn ja, an 

wen und mit welchem Inhalt? 

7. Hat es Interventionen gegeben, die auf eine Einstel­
lung der Verfahren abzielten; wenn ja, von wem, wann 
und welchen Inhalts? Wie wurde darauf reagiert? 

8. Halten Sie es flir dem Ansehen der Justiz zuträglich, 

wenn ein Leitender Oberstaatsanwalt gleichzeitig poli­
tisch relevante Verfahren bearbeitet und Wahlwerbung 

betreibt?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1: 

Ja. 

Zu 2: 

Die Einstellung erfolgte, weil die durchgeflihrten Erhebun­

gen der Sicherheitsdirektion für Oberösterreich keine kon­
kreten Anhaltspunkte für eine widmungswidrige Verwendung 
der im Wege der Volkshilfe Steyr zur Verfügung gestellten 
Mittel ergeben haben. Was den Vorwurf der Personalsubven­

tion (Verwendung einer Magistratsbediensteten der Stadt 
Steyr für Arbeiten der Volkshilfe Steyr) anlangt, so haben 
die Überprüfungen ergeben, daß die im geringen Ausmaß für 

die Volkshilfe geleisteten Arbeitsstunden (durchschnitt­

lich drei Stunden wöchentlich) von der betroffenen Bedien­
steten in ihrer Freizeit wieder eingearbeitet wurden. 
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Zu 3: 
Der Verfahrenseinstellung gingen umfangreiche Erhebungen 

der Sicherheitsdirektion für Oberösterreich voraus, wobei 
insbesondere die Buchführung und die bezug habenden Unter­
lagen der Volkshilfe Steyr. selbst sowie die Buchhaltung 

und die Belege sämtlicher involvierten Organisationen (die 

SPÖ-Bezirksorganisation Steyr, die SPÖ-Sektionen der Stadt 

Steyr sowie der SPÖ nahestehende Kultur- und Sportver­

einigungen) überprüft und informierte Vertreter .dieser 
Organisationen zum Sachverhal~vernommen wurden. Zum Fak­
tum "Personalsubvention" wurden die betroffene Magistrats­
pedienstete und der Magistratsdirektor der Stadt Steyr 
eiJnvernommen. 

Zu 4: 

Ich verweise auf die angeschlossenen Kopien der schrift­
lichen Berichte der Staatsanwaltschaft Steyr und der Ober­

staatsanwaltschaft Linz. 

Darüber hinaus wurden auf Grund der parlamentarischen 
Anfrage vom 23.10.1990, Zahl 6072/J-NR/1990, folgende 

fernmündliche Berichte erstattet: Der Leiter der Staats­

anwaltschaft Steyr teilte am 5.12.1990 in Ergänzung zum 

schriftlichen Bericht vom 14.11.1990 mit, daß nach einer 
in der Zwischenzeit eingelangten schriftlichen Mitteilung 
des Rechnungshofes der die vorliegende Angelegenheit be­

treffende Bericht des Rechnungshofes noch nicht fertig­

gestellt sei und daß über das Einlangen dieses Berichtes 

sofort fernmündlich berichtet werde. Am 20.12.1990 gab der 
Leiter der Staatsanwaltschaft Steyr bekannt, daß der Rech­
nungshofbericht am selben Tag bei der Staatsanwaltschaft 

Steyr eingelangt sei. 
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Zu 5: 
Der Leitende Oberstaatsanwalt Dr. Komar war an der Erstel­
lung des Abschlußberichtes der Oberstaatsanwaltschaft Linz 
vom 11.9.1991 nicht beteiligt. Im übrigen hat er die Vor­

lageberichte vom 5.11.1990, 19.11.1990, 7.1.1991 und 
10.5.1991 sowie den vom Sachbearbeiter Oberstaatsanwalt 
Dr. Ded verfaßten und in der Folge vom Bundesministerium 
für Justiz genehmigten Vorhabensbericht vom 2.7.1991, in 

welchem die Oberstaatsanwaltschaft Linz dem Bundesmini­

sterium für Justiz vorschlu~, das Einstellungsvorhaben der 
~ 

Staatsanwaltschaft Steyr (Bericht vom 13.6.1991) nicht zu 
genehmigen, sondern der genannten Behörde weitere sicher­
heitsbehördliche Erhebungen aufzutragen, unterfertigt (auf 

die beiliegenden Kopien der Berichte darf hingewiesen 

werden). 

Zu 6: 

Ich habe im Zusammenhang mit dem Verfahren um die Volks­

hilfe Steyr keine Weisung erteilt. 

Zu 7: 

Meinen Informationen zufolge hat es in der gegenständ­

lichen Strafsache keine Interventionen gegeben. 

Zu 8: 
Im Hinblick auf die in den letzten Jahren in der Öffent­

lichkeit vermehrt auftretenden kritischen ÄUßerungen, die 
einen Zusammenhang zwischen der bestehenden oder ver­

muteten Zugehörigkeit eines Organwalters der Justiz zu 

einer politischen Partei und seiner Amtsausübung her­
stellen, bin ich grundsätzlich für eine Zurückhaltung von 
Richtern und staatsanwaltschaftlichen Beamten, wenn es um 

öffentliche Äußerungen im parteipolitischen Zusammenhang 

geht. Dieser Standpunkt findet auch seine Bestätigung in 
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der jüngsten Novelle zum Richterdienstgesetz, 
BGB1.Nr. 259/1990, mit der u.a. der § 63 Abs. 2 RDG neu 
gefaßt worden ist. Ich glaube, ein solcher Standpunkt 

verdient allgemein Beachtung, auch wenn, wie im vorliegen­
den Fall, nach der Stellungnahme des Betroffenen eine per­

sönliche Wertschätzung für einen bestimmten Mandatar einer 
wahlwerbenden Grupppe im Vordergrund gestanden haben mag. 

28. November 1991 

Beilagen 
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BEILAGEN 

linz, am 5. November 1990 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

Oberstaatsanwaltschaft linz Gruberstraße 20 

1\-4020 Unz 

Briefanschrift 

An das 
A-4010 Unz, Postfach 1:".$ 

Bundesmi ni s te r i;.un~~f u::,;· r~J:.:;u:;s~t~i Z~~~~~~=-, 
CUNlJESMINISTERIUM FOR JUSTIZ 

Telefon 

0732/270251-0· 

WIE N 

ElnQel. -, 7. NOV. 1990 
· 1 lach. 

1/t. b 44 /2 -~ :;'/~)(J ~BII· 
Zahl ~fIn 

Sachbearbeiter Dr. Ded 

Z. 5263/90 

Betrifft: Strafanzeige gegen den Bürgenneister 
der Stadt Steyr Heinrich SQiWARZ ua 
wegen §§ 302 Abs 1 ua StGß 

In der .~llage wird der Bericht der Staatsanwaltschaft 

Steyr vom 31. 10. 1990 samt Beilage vorgelegt. 

Bericht 

Bei lage 

Der Le i ter der Ob~~~sarlWa I "eha ft , 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Staatsanwaltschaft Steyr 
2 St 891/90 

An die 

Oberstaatsanwaltschaft 

• 

Steyr, am 31. 10.1990 

Spitalskystraße 1 
A-4400 Steyr 

Briefansrnrift 
A-4400 Steyr, Postfach 207 

Telefon 
072 52127 8 11-0' 

'C't'1, 

~chb~~~~r Or.Enzenbrunner 
4010 L i n z Oberstaatsanwaltschaft Unz 

EingeL am • .5. r~pv. 1990 ":7hr 

Klappe 306 ,(DW) 

.•• ~ .••• .fach, mit. •. :~ •.. Beilagan ........... Akt 

Betrifft: Strafanzeige gegen den Bürgermeister 

Bezug: 

Anlage: 

der Stadt Steyr Heinrich Schwarz ua.wegen 

~§ 302 Abs 1 ua.StGB 

S 8 Abs 1 StAG 

Ablichtung der Strafanzeige 

In einer an die Staatsanwaltschaft Linz 

gerichteten und sodann anher abgetretenen, nicht unter­

fertigten Anzeige der "Grünen Alternative OÖ namens Rudi 

Anschober" werden der Bürgermeister der Stadt Steyr Heinrich 

Schwarz, der inzwischen zurückgetretene OÖ Landesrat 

Ing.Hermann Reichl und die Abgeordnete zum OÖ Landtag 

Edeltraud Schreiberhuber der Untreue, des Betruges und des 

Amtsmißbrauches verdächtigt. Die Sachverhaltsdarstellung 

beruft sich dabei auf einen Artikel der Wochenzeitschrift 

11 Prof il" über die Ergebnisse der Rechnungshofprüfung der 

Volkshilfe-Bezirksorganisation Steyr,wonacll Subventions­

gelder widmungswidrig zur Parteienfinanzierung abge-

zweigt worden seien. 

Die zitierte Veröffentlichung hat kurz­

fristig ein breites Medienecho und politische Diskussionen 

ausgelöst und zum Rücktritt des Landesrates Ing. Hermann 

Reichl geführt. 

Zur Erlangung eines fundierten Ansatzes 
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fOr die Beurteilung, ob ein strafbarer Tatbestand in 

Betracht kommt, wurde der Rechnungshof um die Obermittlung 

der bezughabenden OberprOfungsergebnisse ersucht.Diesem 

Schritt zur Faktenfindung steht die Immunit~t der Land­

tagsabgeordneten Edeltraud Schreiberhuber nicht entgegen. 

Der Leiter der Staatsanwaltschaft: --. 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Oberstaatsanwaltschaft Linz 

• Jv 1820 - 1/90 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

Wie n 

• 

Betrifft: Parlament. Anfrage 

Zu Z.71.511/1-IV 2/90 

linz, arn 19. NOvember 1990 

GrubcrSlraßc 20 

,\·4020 Um: 

Brici.lnsthrii( 

;\·-1010 Lim:. rO~li.Ki~ ~~.; 

Tdcion 

0732/'2702 ;1·U· 

In Entsprechung des Erlasses vom 31. Oktober 1990 

wird in der Anlage der Bericht der Staatsanwaltschaft Steyr 

vorgelegt. 

Der Leiter der Obe staatsanwaltschaft 

1 Beilage 

C;0J~l?:" 
.,a}·11, (0 

1{; 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Staatsanwaltschaft Sterr 
2 St 891/90 

Steyr, am 14 . 11 . 1990 

Spitalskyslraße 1 
A-4400 Steyr 

Briefanschrift 

EI A-4400 Steyr, Postfach 207 

An die 

Oberstaatsanwaltschaft 

Telefon 
o 72 52127 8 11-0* 

OberotaElt~~nvJ:::as~haft urff=hbearbeiter Dr. Enzenbrunner 

e:_.,~·" 1 0 l' . t .,:!! .Iofl""pe 306. (DW) 
I,;,;.tilw~l_ .... m ...,:. (.,,. .... :_ .. ;,.: ........... ':ITr 

4010 L i n z L fnctt: mit_.~eeilaJen-=-AI\f 

Betrifft: Strafanzeige gegen den Bürgermeister 

der Stadt ~teyr Heinrich Schwarz ua. 

wegen §§ 302 Abs 1 ua. StGB -

rarlamentarische Anfrage 

Bezug: Erlaß der OSTA Linz vom 13.11.1990, 

Jv 1820 - 1/90 und Vorbericht vom 

31.10.1990 

In Beantwortung der dem Erlaß ange-. 
schlossenen Parlamentarischen Anfrage wird berichtet: 

1.) Die Presseberichte im Zusammenhang 

mit angeblichen Prüfungsergebnissen des Rechnungshofes 

bezüglich aufklärungsbedürftiger finanzieller Ver­

flechtungen zwischen der Volkshilfe und der SPÖ Bezirks­

organisation Steyr und eine darauf gegründete Anzeige 

der Grünen Alternative, Landesorganisation OÖ,wurden 

zum Anlaß genommen, am 31.10.1990 den Rechnungshof um 
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die Übersendung dieser Prtifungsergebnisse zu ersuchen. 

2.) Mi t Schreiben vom 8.11.1990 teil tc 

der Rechnungshof hiezu mit, dnß er aufgrund der Personal­

und Belastungssituation nicht in~der Lage sei, diesem 

Ersuchen unverzOgl ich zu ent sprechen, kOnd i9 te aber die 

Übermittlung eines Prtifungsberichtes inncrhnlb des Zeit­

rnumes von einem Monat an. 

Der Leiter der Staatsanwaltschaft: 
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linz,am 7. Jänner 1991 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

Oberstaatsanwaltschaft linz GruhcrstrJße '20 

1\-40:0 Unz 

IIriei.tnschriil 

J\-·Wl0 Um:. POHi.t,h 2:-'; 
An das 

Telefon 

Bundesministerium für Justiz o i3 2/'27 02 51-0 

WIE N S.lIhbl'arbl'ilt'r Dr. Ded 

I\I.lppe 274 D\V' 
• 

Z. 80/91 

Betrifft: Strafanzeige gegen den Bürgermeister 
der Stadt Stey r Heinrich SCHWARZ ua 

1m Nachhang zum ha. Bericht vom 5. 11.lQ90 wird in der 

Anlage der Bericht der Staatsanwal tschaft Steyr vom 27. 12. 19QO 

vorgelegt. 

1 Bericht 

Der Lei ler der Ober s lah' anwaltschaft : 

(hUl{a7" 

.. - :.1. 

V J1' 81. P 

" , 

. . .. -
.) , I} 1"..:.0 '/ f-ZJ.c;) 'l..J;1 ~ V\ ,J,;" c.../;l. • 

75· /::)e1-u..1 i'-1{)e""Je. '~.{.lt,r ~;Uj 
I<rt..L'\ VI'1\\t.J h,,~ '1~} ~- I,;.:l~ .. 
5h'L ,;;kö r ~·.'\tel.""'fÄ) ~t,Q 
'b'''11·~LLt.s ~ Q~t. ·$k:U IHi'" Vt~ 11'tI.,~ 

-'1 

J..~ ,s"~J~ $?tcij r "Ir, ::'~..,:fe.-. 
.• i.J';vJ,.. y 

il-9. 'JAN. 1991 -
2- .-

~ U!-c_/)!z / . 

i=.:o; iCf().' 
1. 1J~.,-"t trr·( 

. !:tu.,;!1 I~ t . i .4 ~/IiZ-
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Steyr, am 27.12.90 
REPUBLIK öSTERREICH 
Staatsanwaltschaft SteyrOb0r~~<::.:.~·.-'::·'·-·~'~~"~'~ ! :~~italskystraße 1. 

. ... .. •. .. . .. ~ .. '-" - '.- ... ~·4400 Sleyr 

2 St 891/90 E" " '!l.90t, ~,iil • .' Uhr' 
,/.... . . ., -"'-" 8\'lefanschrifl 

fach *.iit - ;-;"":-""C'l- 1'~.,4400 Sleyr, Postfach 207 
- I ._"u_" ..... ", ... :, • ____ r.:\.r\.l 

An die 

Oberstaatsanwaltschaft 
Telefon 
07252/27811-{)" 

Sachbearbeiter Dr. Enzenbrunner 

4010 L i n z 
Klappe 306 (DWI 

11 

Betrifft: Strafanzeige gegen den Bürgermeister 

der Stadt Steyr Heinrich Schwarz ua. 

Bezug: Erlaß der OSTA Linz vom 13.11.1990, 

Jv 1820-1/90, ha.Vorberichte vom 31.10.1990 

und 14.11.1990 

Am 20.12.1990 übermittelte der Rechnungs­

hof das Ergebnis der Überprüfung der Verwendung öffent-

licher Mittel durch die Volkshilfe Steyr. 

Danach hat die Volkshilfe Steyr in den 

Jahren 1977 bis 1989 von der Stadt Steyr Subventionen in Höhe 

von S 720.000,-- und vom Land Oberösterreich in der Höhe von 

S 372.000,-- erhalten und diese Gelder sowie die Ergebnisse 

von Haussammlungen und sonstige Ertr~ge teils für Einzel­

unterstützungen, zur Rücklagenbildung, für sonstige Aus­

gaben und für Zahlungen an die SPÖ Steyr sowie ihr nahe­

stehende Organisationen verwendet. 

Die Entscheidungen über die Vergabe der 

Mi t tel traf nach Lage des Falles der Bezirksparteivors tand 

der SPÖ, der Volkshilfeausschuß oder der geschäftsführende 

Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden. Begründet 

wird die seit Jahren gepflogene Vergabepraxis seitens der 

Verantwortlichen damit,daß die Volkshilfe Steyr mangels einer 

entsprechenden Organisation allein nicht in der Lage ge-
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wesen w8re, die Betreuung sozial Schwacher wirksam durchzu­

führen. 

Aus den vorgelegten Belegen geht nach 

Auffassung des Rechnungshofes lediglich der Nachweis des 

Geldflusses,nicht jedoch die tats8chliche Verwendung der 

überwiesenen Geldmittel hervor, weshalb diese Unterlagen für 

den Nachvollzug der sozialen Verwendung der überwiesenen 

Betr8ge nicht ausreichten. 

Die Stadt Steyr gab sich bei Gew8hrung 

der Subventionen neben dem Ansuchen mit einem bloßen Bericht 

über die T8tigkeit der unterstützten Organisationen zu­

frieden, was damit begründet wird, daß die Stadt Steyr nicht 

über Subventionsrichtlinien verfügte. 

Das Land Oberösterreich gew8hrte die 

Subventionen unter genauen Angaben des Verwendungszweckes 

und der Nachweispflicht.Die Volkshilfe Steyr übermittelte dem 

Land OÖ stets im nachhinein eine Namensliste der unter­

stützten Personen mit den dazugehörigen Belegen,welche vom 

Amt der OÖ Landesregierung jeweils als Nachweis der widmungs­

gem8ßen Verwendung der gew8hrten Subventionen anerkannt 

wurde.Wie der Rechnungshof jedoch feststellte, anerkannte das 

Amt der OÖ Landesregierung auch Belege über die Unter­

stützung von Veranstaltungen SPÖ-naher Organisationen. 

Im Begleitschreiben zum Prüfergebnis 

teil t der Rechnungshof mit. daß dieses Prüfungsergebnis dem 

Bürgermeister der Stadt Steyr gleichzeitig zur Stellung­

nahme übermittelt wurde und verbindet dies mit der Zusage, 

eine allf81lige Stellungnahme der Stadt Steyr und eine allen­

falls erforderliche Gegen8ußerung des Rechnungshofes im 

Nachhang anher zu übersenden. 

Da es zielführend erscheint,zunächst 

die Stellunganhme der Stadt Steyr und eine allf8llige 

Gegenäußerung des Rechnungshofes abzuwarten, wurde der Akt 

auf 1.3.1991 kalendiert. 

Der Leiter der Staatsanwaltschaft: 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Oberstaatsanwaltschaft linz 

Jv 754 - 1/91 

An das 

Bundesministerium für Jyst;z 
r:J:';i.i~~i.;!iii~nERIU;,1 FÜR 

Wie n. (I ~f'-

Zahl 

JUSTIZ 

Linz, al11 10. Mai 1991 

Grubl!r~(raGc 20 

A-40~O linz 

BricidlHchrii( 

1\-4010 linz. I'OSIl.lti! ~; 4 

Tclcion 

o i3 '2i'2:- 0'2 51-0' 

Klappt! .DWI 

Betrifft: Parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Gugerbauer und Genossen vom 25. 4. 1991 

In Entsprechung des Erl.d.BMfJ Wien vom 2. 5. 1991, 

Z. 71.511/7-IV 2/91, wird in der Anlage der Bericht der 

Staatsanwaltschaft Steyr vom 7. 5. 1991, Jv 263 - 1/91 vorgelegt. 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft: 

i. V. : 

1 Beilage 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Staatsanwaltschaft Steyr 

Jv 263- 1/91 

o 

Steyr, am 

Spitalskystraße 1 

A-4400 Steyr 

Briefanschrift 

An die 

Oberstaatsanwaltschaft 

A-4400 Steyr, Postfach 207 

Telefax 27610 Kl 505 

Telefon 

072 52/27 811-0° 

4010 L i n z ~nwal~haft UnZsachbearbeiter 
,.. \ 

EIngeI. am 0 1 fJ. ~ f\! 1~~1 ··/····~Iappe 
'J . 306 

I-V f /1:.: •. ' A .... .... ;; ..... aCII, mll. ......... uotldgen ........... """ 

Betrifft: Parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Gugerbauer und Genossen vom 25.401991 

Bezug: Erlaß der OSTA Linz vom 60501991. 

Jv 754 - 1/91 

(DW) 

Zu den Fragen 10 bis 30 der Parlamentarischen 

Anfrage der Abgeordneten DroGugerbauer und Genossen wird 

wie folgt Stellung genommen: 

10 Am 3001001990 langte eine auf Presseberichte über 

angebliche Unz.ukömmlichkeiten bei der Volkshilfe 

Steyr gestützte Anzeige der Grünen Alternative oö 

gegen den Bürgermeister der Stadt Steyr Heinrich 

Schwarz, den inzwischen zurückgetretenen OÖ Landes­

rat IngoHermann Reichl und die Abgeordnete zum OÖ 

. Landtag Edeltraud Schreiberhuber wegen Verdachtes der 

Untreue. des Betruges und des Amtsrnißbrauches ein, 

welche unter der Zahl 2 St 891/90 registriert 

wurdeoZur Erlangung eines fundierten Ansatzes fOr die 

Beurteilung, ob ein strafbarer Tatbestan~ in Betracht 

komme. wurde der Rechnungshof um Übersendung der 
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Ergebnisse der laufenden überprüfung ersucht. 

Am 20.12.1990 traf das Ergebnis der Über­

prüfung der Verwendung öffentlicher Mittel durch die 

Volkshilfe Steyr. Zl.0660/86-SL IV/90 des Rechnungs­

hofes, ein. 

2. Der Rechnungshof stellt fest, daß aus den einge­

sehenen Unterlagen der Volkshilfe Steyr lediglich der 

Nachweis des Geldflusses, nicht jedoch die tats~ch­

liehe Verwendung der überwiesenen Gelder hervorgehe. 

weshalb die Unterlagen für den Nachvollzug der 

sozialen Verwendung der überwiesenen Betr~ge nicht 

ausreichten. 

Im Begleitschreiben zum Prüfbericht teilte 

der Rechnungshof mit,daß dieses 

Bürgermeister der Stadt Steyr 

PrUfergebnis 

gleichzeitig 

dem 

zur 

Stellungnahme übermittelt wurde und verband dies mit 

der Zusage. eine allf~llige Stellungnahme der Stadt 

Steyr und eine allenfalls erforderliche Gegen~ußerung 

des Rechnungshofes im Nachhang anher zu übersenden. 

Um dem Grundsatz des beiderseitigen Gehörs 

zu entsprechen.wurde es für zielführend erachtet. 

zun~chst das Vorliegen dieser Stellungnahmen abzu­

warten.zumal keine Gefahr im Verzug bestand und vom 

Sekretariat des Bürgermeisters der Stadt Steyr 

mitge teil t wurde. daß die Stadt Steyr vom Recht auf 

Stellungnahme Gebrauch machen werde. 

Dieses Vorgehen wurde dem Bundesministerium 

für Justiz mit Bericht vom 27.12.1990 zur Kenntnis 

gebracht. 

Das Einlangen der Stellungnahme und Gegen­

~ußerung wurde in der Folge kalenderm~Big und durch 

telefonische Anfragen heim Rechnungshof überwacht und 

kann damit laut Zusage von RH Sektionschef Dr.Petrik 

Mitte Mai 1991 gerechnet werden. 
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3. Das Verfahren 2 St 891/90 wurde von Anbeginn als 

Strafsache von besonderem öffentlichen Interesse 

behandelt, sodaß jeder Verfahrensschritt der Revision 

des Leitenden Staatsanwaltes Hofrat Dr.Hans WeiB 

unterlag und gemaB dem S 8 Abs 1 StAG dem Bundes­

ministerium für Justiz im Wege der Oberstaatsanwalt­

schaft Linz berichtet wurde. 

EStA Dr.Friedrich Enzenbrunner ist Mit­

glied des Bundes Sozialist,ischer Akademiker, ein 

Naheverh!ltnis ('MDuzbekannter M
) besteht zu keiner der 

angezeigten Personen. Anders lautende entstellende 

Veröffentlichungen, die geeignet waren, in der öffent­

lichen Meinung Zweifel an seiner Objektivität zu er­

wecken, haben EStA Dr.Friedrich Enzenbrunner veran­

laßt, am 6.5.1991 um die Entbin.dung von der weiteren 

Bearbeitung dieser Strafsache zu ersuchen. 
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Linz, alll 2. Juli 1991 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

OberstaatsanwaltschaH linz Gruberstral!-e ;!(1 

""\-40~0 Lin;: 

ßriciiln~d1riit 

An das A-4010 Lin?. PO$li.h"h 2;-4 

Bundesministetium für Justiz Tdeion 

Wie n 

Betrifft: 

073 2/27 O~ 51-0 

OUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ! 
: fingt!. 4. ," I ~ i 
1 EIngeI. ~. JlJLI"'II81 I 

274 

.}HAllj9-! J./f11ii~" Z. 3061/91 

I 
, ( ., ..... _ ... _. . " 

StrafanzeTgegegefi~aen"'gürgermeister 

der Stadt Steyr Heinrich SCHWARZ ua 
wegen §§ 302 Abs 1 ua StGB 

Dr. Ded 

DW) 

Im Nachhang zum ha. Bericht von 7. 1. 1991 wird in der 

Anlage der Bericht der Staatsanwaltschaft Steyr vom 13. 6. 1991 samt 

Beilagen und 2 Ordnern vorgelegt. 

I) Stellungnahme 

A) SUbventionen der Stadt Steyr und des Landes Oö an die Volkshilfe 

Steyr 

( 1) Zufolge des Reclmungshofberichtes erzielte die "Volks­

hilfe Steyr" in der Zeit von 1977 bis 1989 (Überprufungszeitraum) 

Gesamteinnahmen von rund 3 Mio. S. Hievon entfielen ca 1,1 Mio. Sauf 

Subventionen der öffentlichen Hand, rund 1 Mio. S auf die der 

Volkshilfe Steyr verbliebenen Anteile der Haussammlungen und 0,9 Mio. S 

auf sons tige Erträge ( Pkt. 1. 1. 3.) • Die rund 1, 1 Mio. S ( genau 

S 1,092.000,-) an Subventionen gliedern sich in S 720.000,- von der 

Stadt Steyr und S 372.000,- vom Land OÖ (Anlage zum Rechnungshof­

bericht ). Von den Gesamteinnahnen verwendete die "Volkshilfe Steyr" im 

genannten Zeitraum 0,9 Mio. S für Einzelunterstützungen, rd 0,3 Mio. S 

zur ROcklagenbildung, 0,4 Mio. S für sonstige Ausgaben und 1,4 Mio. S 

für Zahlungen an die sm Steyr sowie ihr nahestehende Organisationen 

( Pk t . 1. 1. 4.). 

1622/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 19 von 38

www.parlament.gv.at



- 2 -

(2) Bei den Aufwendungen für Einzelunterstützungen liegen 

wohl keine Anhaltspunkte dafür vor, daß diese zweckwidrig erfolgt 

wären, sodaß insoweit davon auszugehen ist, daß sie sozial-karitativen 

Zwecken zugeführt wurden (vgl Best~tigungen über Einzelunterstützungen 

in Ordner II). Auch bei der Verwendung zur Rücklagenbildung kann nicht 

von vornherein unterstellt werden, daß diese für·' künftige zweckwidrige 
" 

Aufwendungen gebildet worden w~. Es ist daher auch insoweit mangels 
; 

konkreter VerdachtSlT1Cl!l1E;!nte von einer widmungsgemäßen Gebanmg auszu-
,,~ , 

gehen. Demnach kann - gegenteilige' Anhaltspunkte lie~en nicht vor -

angenommen werden, daß von der "Volkshilfe Steyr" zumindest etwa 

1,2 Mio. S sozial-karitativen Zwecken zugeführt bzw für solche bereit­

gestellt wurden. 

(3) Fez::ner ist zu bedenken, daß auch Unterstützungen an 

gewisse der SPÖ nahestehende Organisationen (zB Kinderfreunde und 

Pensionistenverband) für sozial-karitative Zwecke (zB Altentage, 

Kohlenaktion, Ferienaktion für bedürftige Kinder, Muttertags­

veranstal tun gen für Bedürftige) gew~hrt wurden. Wenngleich auch der 

Rechnungshof vermeint, daß aus de:n in Fotokopie vorgelegten Be­

stätigungen lediglich der Nachweis des Geldflusses, jedoch nicht die 

tats~chliche Verwendung der überwiesenen Geldmittel hervorgehe (Pkt. 

1. 2.), ist anzumerken, daß die Empf~nger jeweils den Erhalt der 

Beträge für einen bestimmten sozialen Zweck bestätigten (vg1 zB S 529, 

532, 559, 606 in Ordner II). Außerdem ist auch auf den bezughabenden 

Schriftverkehr (zB S 561, 610 in Oroner II) hinzuweisen. Es kann daher 

auch dies falls - mangels gegenteiliger Hinweise - davon ausgegangen 

werden, daß auch in diesen F~llen die Zuwendungen sozial- karitativen 

Zwecken zugeführt wurden. Außerdem konnten bei dieser Sachlage die 

Übergeber darauf vertrauen, daß die Einpf~ger die erhal tenen Betr~ge 

auch tatsächlich für die von ihnen angegebenen Zwecke verwenden. 

(4) Den in der Zeit von 1977 bis 1979 von der Stadt Steyr 

und dem Land OÖ gewährten Subventionen von insgesamt S 1,092.000,­

steht daher zumindest ein Betrag von etwa 1,2 Mio. S gegenüber, den die 

"Volkshilfe Steyr" für sozial-karitative. Zwecke: verwendete, sodaß 

hinsichtlich der an der Subventionsvergabe beteiligten Entscheidungs­

tr~ger des Landes OÖ und der Stadt Steyr, sohin auch hinsichtlich des -

inzwischen zurüCkgetretenen Landesrates Ing. Hermann Reichl und des 
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BürgeDlleisters der Stadt Steyr Heinrich Schwarz, ein Verdacht in 

Richtung § 302 StGB schon mangels Erfüllung der objektiven Tatseite als 

nicht vorliegend anzunehmen ist. Der Umstand, daß die Stadt Steyr 

keinen Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung der von ihr ge­

währten Subventionen verlangte, ist daher strafrechtlich nicht rele­

vant. 

B) Verwandung des Vexmögens der cVoJJcshilfe SteyrC durch deren 

Entscheidungs~ 

(1) Die "Volkshilfe Steyr" wurde bis zum Jahre 1989 in der 

Fonn der seinerzeitigen Sozialistischen Arbeiterhilfe geführt, ohne daß 

ein Verein bestand. Es handelte sich um eine vom übrigen Parteivermögen 

der SPÖ getrennte V~ensmasse ohne Rechtspersönlichkeit, die jedoch 

nach außen als "Bezirksgruppe des ob Volkshilfe- und Wohlfahrts­

verbandes" auftrat. Ihre Verwaltung oblag einem aus Mitgliedern des 

SPÖ-Bezirksparteivorstandes Steyr gebildeten Ausschuß. (Volkshilfe­

ausschuß), dessen Vorsitz der Bürgermeister der Stadt Steyr innehatte. 

Seit den Jahre 1985 stand ihm eine geschi3ftsführende Vorsitzende zur 

Sei te ( Pkt. 1. 1. 2.). Die Entscheidung über Zuwendungen der "Volks­

hilfe Steyr" an die SPÖ (einschließlich Untergliederungen) traf der 

8ezirksparteivorstand. Über die Unterstützungen der nahestehenden 

Organisationen (insbesondere Kinderfreunde und Pensionistenverband) 

verfügte der Volkshilfeausschuß selbst. Einzelunterstützungen wurden in 

der Regel von der geschaftsführenden Vorsitzenden im Einvernehmen mit 

dem Vorsitzenden ausbezahlt und darüber den Ausschuß berichtet 

(Pkt. 1. 1. 5.). Wenngleich auch bis zum Jahre 1989 rechtlich kein 

Verein bestand und es daher auch keine Vereinsstatuten gab, war jedoch 

fUr alle Beteiligten unzweifelhaft, daß die Gelder nur fUr sozial­

karitative Zwecke verwendet werden durften. Erst am 28. 8. 1989 kon­

stituierte sich der Verein "00 Sozialhilfe- und Wohlfahrtsverein Volks­

hilfe , Bezirksverein Steyr" mit den Sitz in Steyr als Zweigverein des 

Landesvereines "00 Sozialhilfe- und Wohlfahrtsverein Volkshilfe" mit 

einem eigenen Vorstand (5 170 in Ordner I) und Vereinssatzungen. 

(2) Wenngleich auch die "Volkshilfe Steyr" bis 1989 recht­

lich gesehen kein Verein war, so stand doch eine eigene Vermögensmasse, 

wenngleich ohne Rechtspersönlichkeit, zur Verfügung, deren Verwendung 
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unzweifelhaft nur für sozial-karitative Zwecke zul~ssig war. Die Ent­

scheidungs träger , die darum wußten, hatten im Sinne dieses Auftrages 

diese Vermögensmasse zu verwalten: sie sind daher nicht nur als deren. 

Verwahrer, sondem als deren Verwalter mit manipulativen Kompetenzen 

anzusehen. Seit der Vereinsgründung im August. 1989 kam dieser Auf­

gabenbereich den statutenmäßig zuständigen Vorstandsmitgliedem zu. ]m 

Falle widmungswidriger und sohin auftragswidriger Verwendung des Ver­

mögens stellt sich für die Entscheidungstr~ger die Frage der Erfüllung 

des Tatbestandes des S 153 StGB. 

(3) Zufolge des Rechnungshofberichtes wurden in der Zeit 

von 1977 bis 1989 1,4 Mio. S für Zahlungen an die SPÖ Steyr sowie ihr 

nahestehende Organisationen verwendet, wobei ab dem Jahre 1988 die 

Zahlungen an die SPÖ Steyr stark zurückgingen, sowie 0,4 Mio. S für 

sonstige Ausgaben ( Pkt. 1. 1. 4.). Vom Rechnungshof wurde die tat­

sächliche Verwendung dieser Zuwendungen und Ausgaben nicht Überprüft. 

Aus der von der Steuerberatungsgesellschaft Grünberger-Katzmayr­

Zwettler an 11. 4. 1990 vorgenomnenen "UnterschlagungsprUfung" be­

treffend den Zeitraum 1987 bis 1989 ergibt sich, daß die Buchhaltung 

und die Belege in Ordnung sind, jedoch auch, daß Zahlungen direkt an 

SPÖ -Organisationen erfolgten, wobei b~ngelt wurde, daß die "Volks­

hilfe Steyr" von der SPÖ-Bezirksorganisation keinen Nachweis über die 

widmungsgemäße Verwendung forderte (S 144 f in Ordner I). 

(4) Es ist daher erforderlich, daß die Verwendung der an 

die SPÖ Steyr sowie ihr nahestehende Organisationen (wenngleich auch 

gewisse Organisationen die Subventionen offenbar widmungsgerni1ß ver­

wendeten - vgl oben A) (3» erfolgten Zahlungen von 1,4 Mio. S und der 

sonstigen Ausgaben von 0,4 Mio. S sowie die Verwantwortlichkeit der 

hiefUr zuständigen Entscheidungsträger der "Volkshilfe Steyr" durch 

sicherheitsbehördliche Erhebungen noch abgeklärt wird: außerdem wird zu 

klären sein, inwieweit in diesem Unfang die Entscheidungstr~ger der 

"Volkshilfe Steyr" ident sind mit den Funktion~ren der SPÖ Steyr sowie 

der ihr nahestehenden Organisationen, die über die von der "Volkshilfe 

Steyr" ergangenen Zuwendungen verfügten, was wohl fUr die Beurteilung 

des Wissens standes über die tatsächliche Verwendung dieser Zuwendungen 

wesentlich erscheint. Insoweit Personen involviert sind, denen auf grund 

ihres Abgeordnetenmandates Irrmunität zukomnt (zB LAbg. Gertrude 
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Schreiberhuber) , werden diese zunächst aus den sicherheitsbehördlichen 

Erhebungen auszuklamnern sein. Über die Stellung eines Auslieferungs­

begehrens wird erst nach Abschluß der übrigen Erhebungen zu entscheiden 

sein. 

( 5 ) Der Rechnungshof zeigt auf, daß von der "Volkshilfe 

Steyr" im Jahre 1985 S 20.000,- an SFÖ-Mandatare überwiesen wurden 

( Pkt. 1. 1. 7.). Hiezu wurde in der Äußerung des Bürgenneis ters der 

Stadt Steyr Heinrich Schwarz von 28. 2. 1991 dargelegt, daß es sich 

bloß um einen buchhalterischen Fonnfehler in folge einer irrtümlich 

durchgeführten Fehlbuchung handle. Auch diese Darlegung erscheint über­

prUfungsbedUrftig, zunal die Überweisung tatsächlich auf das Konto 

"SPÖ - Mandatare" erfolgte. Ferner erscheint es zweifelhaft, ob die 

Subvention von Sportvereinen sozial-karitativen Zwecken unterstellt 

werden kann. 

C) aPersooa1subventiona durch die Stadt Steyr an die ·Volkshilfe 

Steyr" 

( 1) Im Rechnungshofbericht wird aufgezeigt, daß die 

laufenden Geschäfte der "Volkshilfe Steyr" - mit Ausnahme der Buch­

haI tung - von der Magistratsbediensteten der Stadt Steyr Gertrude 

Schreiberhuber, die seit 1989 dem OÖ Landtag als Abgeordnete angehört, 

auch ~ der Dienstzeit abgewickelt wurden, wofür sie ein erhebliches 

Ausmaß ihrer Dienstzeit aufwenden mußte (Pkt. 7. 1. 2.). Ihr standen 

hiefür auch die Einrichtungen des Magistrates zur Verfügung i auch waren 

die aktuellen Unterlagen der "Volkshilfe Steyr" im Amtsraum der Ge­

nannten untergebracht (Pkt. 7. 1. 3.). Der Bürgermeister der Stadt 

Steyr Heinrich Schwarz, der auch als Vorgesetzter und Dienstgeberver­

treter der Genannten anzusehen ist, führte hiezu in der Stellungnahme 

der Stadt Steyr vom 28. 2. 1991 aus, daß Gertrude Schreiberhuber dann, 

wenn sie in der Dienstzeit Agenden der "Volkshilfe Steyr" abgewickelt 

habe, was zeitlich nur einen äußerst geringen Umfang umfaßt habe, als 

Ausgleich unentgeltlich Überstunden geleistet habe. In der Gegen­

äußerung hiezu konnte sich der Rechnungshof der vom Bürgenneister 

Heinrich Schwarz vertretenen Auffassung einer la:iiglich geringfügigen 

Beeinträchtigung der dienstlichen Aufgabenerfüllung der Magistratsbe-
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diensteten durch ihre Arbeit für die "Volkshilfe Steyr" nicht an­

schließen. Es erscheint daher erforderlich, daß auch dieser Kanplex 

durch sicherheitsbehördliche ErhebUngen (zB Beischaffung bezughabender 

Aufzeichnungen, Einvernahme der Gertrude Schreiberhuber als Auskunfts­

person ) abgeklärt wird. 

11) Vorhaben 

Die Oberstaatsanwaltschaft Linz beabsichtigt daher, die 

Staatsanwaltschaft Steyr anzuweisen (§ 29 Abs 1 StAG), zunächst im 

Unfang der Ausführungen zu k ( 4 ) und ( 5 ) sowie,i;- sicherhei tsbe­

hördliche Erhebungen zu veranlassen, wobei zwec~ßigerweise damit die 

Sicherheitsdirektion" für OÖ beauftragt werden wolle, und sodann neuer­

lich über das beabsichtigte Vorgehen unter Aktenanschluß anher zu be­

richten. 

1 Bericht 

Beilagenkonv. 

2 Ordner 

AI! . iI" ,~. ). f~ 

Der Leiter der erstaatsanwaltschaft: 

~lLt~ 

O.rrA ~"7)i:{) t....e.1 ~c.. S7~tplier 
~,{h. J"~'ee. 00;.., .~~ .. ~.r.h-o 

tJ Ire - il~ (,,1. oß.e,...) .~j-t..ll~) etJ.rc:'L/ 

.<-u'; i~/<k; iHr: kj 
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REPUBLIK ÖSTERRE!CH 
Staatsanwaltschaft Steyll' 

: SI: E91/9.0 

Steyr, am l:~. 6. ~.~)91 

Spitalskystraße 1 

A-4400 Steyr 

Briefanschrift 
o 

l\n tlic 

Oherstaatsanwaltschaft 

A-4400 Steyr, Postfach 207 

Telefax 27810 Kl 505 

Telefon 
••• '.No. o 72 52/27 811-{)o 

4010 L i n z 

Betrifft: Rtrafanzeigegegen den PUn3(~rloci8tcr der 

StCldt f>tf!yr.,Heinl-ir.h Scln ..... "'"Jrz, UD. wegen 

~§ 30~ Ahs 1 ua.SLGE 

p.e7.uq: Erlaß eier OSTA Linz VOIII 1:1.11.]990, 

Jv 1870-1/1J0, h'::l. VorbeJ:.l.chh;· VOI(1 31.10.,1'1.1.1. 

und 7.7.12.199C 

J\blich tung dt~r R traf an zc ige, der F er i eh te (h-:~ 

Rechnungshofes vom J3.D.1990 1I1l0 :~l.~.]qC)l, del: 
, 

StellungnahOie des Rürge t"IllCÜ, ters der !:t:.:i(l t S t.CYI" 

vorn 28.2.1991, der Stötuten des Vf-!leinos "0I.e1-

österreichisc.:her Sozialhilfe- und h'ohlföln tsvp.l·~in 

Volkshi.l [e, l3ez.i.l"ksven:in Steyr", eies Gut.;.'~cht~ns 

des Landesverbnndes ,'1er OÜ VellkshiJ fc und \.'(,1\ 

Sit?ungsproto\coJlen des Stadtsenates Steyr 

In einer an' :10.]0.1990 eingelangten, nieht 

un te>.rfert ig tell Anzeige de 1- "Gl ünt:![\ Al t'"!rnrl t..i '" e Oh"'!riis t~, l-

n~i r..;hs nau:eTIS Pud i J\nsc:hcber" wurc10n der sn rgerrr.eis h:~r cir.t" 

S lad t S teyr !lein [" ich Sch\\TarZ, der inzwischen zllri"lr: k~!e tu:!tcnc 

~)l)(~r{·s tCITcichiscl-.c L;'lnOeSrCl t I n9. HI~I 111(11111 R('ich 1 un(! d jy. 

l\hgeordr\l? 1:0. zum : ,.1nd t '-J~' 

Schl~eibC:.Lhuber "c1er Untreue, der; Eetrugcs un.; des J\n":srrd.ß­

bL-auches" verde.ch t igt • 

In der J\nzC!ige wurCe i:lU( l:'i.Il(,~ '·h~rC,[fcllt-
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. _ ..... : ~::-.t-" .. "'·.".,t~j';.;r.::.~·- ..... :.~ . .:.·~l;"~: .. ··:~.:i~ .. · ...... "'f .. :- ..... ···:"'·- •• ~ tl .... ;.; :' ...... 1 .• ~'." '.(J.~. P',.' ... :. f 

lichung ···ln·~def::·2·Wochenzei tschrift "Prof;il.~: l~r.übe·X:··,:rt ciie .. '~ 
, ',' w&1~;{lOlI"".A· '.\, " .,... .• ~... .' .' . 

Ergebnisse 'der"Rechntl~gshcifprüfung der Volkshilfe-Be-

zirksorgani~1!i~r6~~ifSte'YJ:: "J~~·i~sen,.woraus nach Ansicht der 
-::er. r;J"b~ ,"!V9f2 ~II:' .' .. '~ ' .. \' ,.;., . 

Anzeige~;: _~~P~t ;t.~~+teienfinanzierung durch Subventionsgelder 
.. ~' , :! C' '. • •••• 

in der Höhe hunderttausender Schilling".nachgewiesen.sei. Es 
"" ·tte!'l'''T· :.. .' '.,' ..... . 

wurde daltstOO!:D;: ~:.d,er . ~ec~nll~gshof . um die Überm i t t lung der 

bezughabende~ Über"prü~~p~s~~gebnisse ersucht. Der 'ent- " J ~.)~ 
spr~~hend~~ .. 1.~~,~~"g~t '~;iÜ~~~ft§~~~ das Ergebnis der 

Überprüfung,:€, dei"l(:t.V~.frt'ü~~~~~ \~~~~~1tl:bCh~~~'Mi t tel' durch die 

Volkshilfe 'Steyr langte .. ~m 2~1.~2.o l~i~H~i!l.!1..Pie in der Ober-
jJt"o~ dlSgß ~ ._ •. _-

sendungs note angekOndigte, mit 28.2.1991 datierte Stellung-

nahme des Bürgermeisters der· Stadt Steyr und die dazu er-

s ta t tete. ··~:·bmi 1JJ',:l 21;; 5 ... 1991 'l~,:.datierte Gegenc!!uBerung . des 

Rechnungshof~s ... wurdeQ ':am',;3~ 6.1991 ·anher. Obermit tel t. 

I. Rechnungshofberichte und Stellungnahme'des BOrger-

meisters de+,uStadt:Steyr:.: :;n;." :\.: , " 

. .' • 1--' , • 

1. Rechnungshofbericht vom 13.1201990,Zl.·0660/86-SL IV/gO: 

'~l-; ,r.:;,' r •. ; • 1~: ::III! Nach ~diesem Bericht. bes tanden die Aufgaben 

:.' ~ der~'iVolkshilie, : 'Steyr;l~ :.,darin ~. finanzielle" Mittel zur 

- Erfüllung, der s.oz-ia.len: undcari~a t iven.Atifgaben der SPÖ 

!bereitzustellen~Nachrid~n~sKassenberichten .·erzielte die 

",: Volkshilfe;'. S~eyr:,~:ti.:m Oberprtlfungszei traum 'von 1977 bis 

1.989 Gesamteitmahriien v;on rund :3 .Millionen Schilling. Hie­

von entfie.1.enc ,·ca\,J :1.;".2! M:io,. Schilling auf Subventionen der 

. öffen t lichen Hand. Rund 1 Million Schilling auf die der 

"Volkshilfe Steyr" verbliebenen Anteile der Haus­

sammlu~gen, und ·0; 9 .-,Millionen Schilling auf sons tige 

ooErtrc!!ge' (Punkt ,.1.1.3)., ·Die,Förderungen der öffentlichen 

Hand :gliederl1 sich ::in Subventionen durch die Stadt Steyr 

.' in Höhe"'von. insgesamt' 720.000, --S und des Landes Ober-

. österreich'in,Höhe'vQ~:insgesamt 372.000,--S (Punkt 10104 

.: . und> Anla,ge -) ~.; Die ''!volkshilfe S teyr ll verwendete rund 0,9 

··:Millionen.·; Schilling:fUr"Einzelunterstotzungen. rund 0.3 

Millionen Schilling zur RUcklagenbildung,rund, 0,4 

- · ... i Millionen.,,~Schilling ;-.für! ·sonst-ige Ausgaben und rund 
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1, 4Millio~en· Schilling' ~f:ür: ", Zahlungen an die SPÖ, Steyr 

:sowie ~'ih~.,mah~stehend~ .6rganisat'ionen. (Punkt 1.1.4). Die 

:Ent-:~r.~ ~ltlS ·"!i;)~{~"~!n.th1db:.:dL ".!9b, :~:!·:.','''.':L 
" :sche.id,ung'" über'; die :~ettienrergabe:; der ider ,"Volkshilfe 

, "" ~ . . ~,',.."' \... ~.', ",:' , ., 

',.S,teyr~gewahr.ten", Subvent~onen ~aO'.x.die; ; SPÖ (einschließlich 
~ ," . '.,.,: ~ :"": '. :,' : " .. " .-. ..;: ': ." . .", .... -::'" ~.~ 

···Unt;erg1:iederungen) :-><:)traf\jf~der ;9'Bezirksparteivorstand ,.der 
.. . ," .... . •. I .. ~.· . 

=':tSPö. ,.tOb~r,) :;:die,'l;,Unte.v,stÜ:tzungen! " 'der ,,'nahestehenden 

<Organisationen (insbesonpere~'!Kinderfreunde und 

Pensionistenverband.' der{SPÖ )'Ye'rfügt'e der Volkstlilfeaus­

schuß' ;:selbst·.;Einzelunte~stützungen' " wurden in der Regel 

vo~der'geschaftsführenden!Vorsitzenden, Abgeordnete zum 

Oberösterreichischerv!Landtag Edaltraud Schreiberhuber , im 

- Einvernehmen-mit ;..dem ,;'loDs'itzenden: .Bürgermeis ter Heinrich 

. ;Schwarz ',i ausbezahlt .11un'dr: darüber',:dem, Ausschuß; berichtet 

( Punk t ' ,r~ ".L 1'. 5") • Beg ründet: !.wurde··! dies e seit Jahren 

: gepflogene,!'·-'Vergabepraxis seitens "der Verantwortlichen 

dami t,; ')':daß ,; die" "Volkshilfe ,S tey;r" mangels" einer 

entsprechenden ,Organisation', allein nicht .. j n, ,der Lage 

gewesen ,wäre',"" 'die Betreuung, sozial Schwacher :wirksam 

durchzuführen.Verwendungsnachweise :wMren. seitens. der 

'!Volkshilfe;'iSteyr," ·deshalb:!,nicht :verlangt worden, weil 

die organisatorische Einbindung in die SPÖ und das damit 

, ' verbundene.? 'vertrauensverhal tn,is solche entbehrlich 

gemacht!, hatten ( Punkt:I':>!1o·1.,6) oi,:' Die "Volkshilfe S teyr" 

.übergab ~tderi .'8eauftragten'1:"des .\.::Rechnungshofes. für, den 

Zei traum,,'1983; ~b.is:'·1989 ! ,Kop'ien von' Allsgabenbelegen ·der 

-Buchhaltung'1'des~'.SPÖ! 8ezirkssekretariates Steyr· und mit 

diesem korrespondierend Kopien 'von. Empfangsbestatigungen 

nahestehender;Organisationen,aufdenen als Zahlungszweck 

in der Regel,' die 'Verwendung der überwiesenen Mi ttel, zu 

verschiedenen Feiern, (Muttertag oder Weihnachten) 

angegeben war'(Punkt 1.1.8). Nach Meinung des Rechnungs­

hofes geht aus diesen .vorgelegten Kopien lediglich der 

Nachweis' des·· Geldflusses, ).edoch nicht die· tats~chliche 

Verwendung ,der· überwiesenen ,.'Geldmit tel hervor, weshalb 

diese. Unterlagen: iür den'Nachvo~lzug ,der 'sozialen Ver-

wendung tler,überwiesenen:Betr~ge' nicht ausreichten (Punkt 
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-. 

• I , "J ~ r •• :;: 
- - ... I.' - . \-...... ~ ;. ·' ....... f~~JJJ.",;i.~':2.'l.· ~ .... J..'~ l, i!~':::·J.j..:· J ~.' ~ : 

.i'-; • ('". r...·l:.,1AI;'!.''11.a·)·~··;Z~~; .. ~-~~·'''von·· der··Stadt 'Steyr gewährten 
.'. . ".... 

Subven tionen bemä.ngel t .: der Rechnungshof zum einen· 'das 

~;t :Fehlen)·1V6"n~!S~bventionsr:ichtJ.itiien der Stadt Steyr,'rsodaß 
.'~.' .... 

1::' Idfe!ier!::)als$ F.örderilligsg~be~~~du.rc::h ; die: "Volkshilfe~ ·.,Steyr" 
,."!: .... .'_. ::~:. ,.,~:.. . (.~, .f-,.. , ... ~ ~. : ': 

:1',i kein's.Nach\Jeür ,..lQbefr ~dle ":".widmungsgemäße··:·Verwendung 'der 

'v"öff~nt'1;1hhe~jiittel erb;ächt'~werdeh mußte (Punkte 3.1'und 

3.2). We'irt'eF$,Jttwird '~'bem~hgeit';'l- ·daß·' aus .. den . vorgelegten 

-;UIHei.ia9"e;d~)der,·iVol'ksh;H;_fe (Sfeyr'.:'betreffend Ausbezahlung 

. ':vön ;Beträ.gen,·,'!an·;:t:Spö...:nahe>;Organisationen . lediglich. der 

:';';Nachweis···'desC;;eläfluss.e;s-;,: nicht: jedoch' die. :ta tSächliche 

1!1. .VerWendufig:!rder 'GeJ:dmit-tel,.',nervcirgeht (Punkte :4.. 1 und 

.:.) (4 ~"2 ).~ 'Hi'ns'idht'l;-ich i~er tUlit'ers tützungszahlungenan Einzel-

.. 'personen'ls tell·t·1 der~jRechnüngshofr:'fes t, daß 5 ie 'in .. vielen 

" :F~llen 'VertrauensleutelY"der spösowieihr .nahestehenden 

'Organisatione'n "~'zur"';'Weiterleitung ··übergeben.' .worden 

waren, wobei!. diese-Auszahlungsfbrm' durch den Rechnungshof 

bemängelti: wird, ,da die -.UnterstOtzungen für die Empfänger 

"nicht ohne: weiteres: als solche der "Volkshilfe Steyr'" er-

" kennbat';wäreIiV(Punkte·5~-:1';lund:-)5~i2)'~:·,. " ..... ;. ' .. 

,T •. , ;!)·fr:" .. , t !2(1~"1 ~'b) :SiJbven tiorien·durch das Land Ober-

. • '·'ös·-·ter·r·'eJ.·· ... 'h'• ~)1;1 '., :"; "{ """J·(.,I-'.-I'IC.· :; ... ··'1· ,.' .'. I.:. , ........ '. 
\... .' '. - . .. •• ".. ." .', . ... . .. . •• 'I .! . 

Lcind~~Oberösterreich gew.ährte .. die 

.. ISübvenliortätH unter' gEmaue·h~Angaben;(des Verwen'dungs", ." 

zweckes ;und:ft:mter<Nachweispflicht. Die ."Volkshilfe Steyr" 

übermfttelte·:dem Vand Oberöster'reich stets- im nachhinein 

"eine' Namerisliste ;der'unterstütz ten 'Personen . mit' den da­

'zugEH1Örigen'Belegen, welche vom Amt der' OÖ. Landesreg ierung 

jeweils'l'a1s!Nachweis ·~der. widmungsgemäßenVerwendung der 

gewährteil";!'l:Suhvenfionen' 'anerkannt .. wurde., Wie der 

"'R~~hnu~gshof'jedoch f~stst~llt, anerkannte das. Amt der OÖ 

Landesregierung" auch 'Belege .über die'· UnterstUtzung von 

"ve~a~st~ltun~en'Spö-n~herOrganisationen und vertritt d~r 

" Rechnungshof die Meinung; daß:~us . diesen Belegen die 

'widmung~gemaße'vetwehdung r~er~gewahrten Subventionen des 

Lande~' nitht~hervotgin~ (Punkt· 6:1.1;6.1.2 und 6.2)~ 

:;:I!' L e)": Subvention"in Höhe von S -20.000,--
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, .'. '.~-. ~ ... ' ' ' ...: ..... ..,:c.I •..• , .. ~ '. \.=". " : • 

';;i.f:an', dieU:SPÖ-M~~dat'ar·~~iiin~!O.ahre:l1985 (Punkt 1.1.'7):' 
, ·~:i •• \··.",·"I', '''~'t~.~: ;.~,~:: .. J'.>,:: : .. . ~ 

'~') q,. Hh,j ~ :r~>i~ 'Zü:,-'di~Ber>:;Oberweisung ist· vorwegzu-
,'. " '~l' '-, " - , 

:: nehmen /daB 'ldies'e ;:rdur~h j·idi~::':iÄli.ßerung 'des Bürgermeis ters der 
.. .~.~ .:. '; • '."~ .:" ..... > • ". 

: ,Stadt'.,S:~eyr.ldahin geklä~t" werden "'lkonn te,' daß es sich' hiebe i .. _.: '. 

"um 'eine c.1Un1:;erstützung <'tf,der ;t!SPÖ""Steyr' an 2 ,sportvereine 

;gehandelt fhat" d!ie' ir.t;tümlich"~von 'der "Volkshilfe Steyr" 

"übe~nommen, wurde und 'im:d'erdFolge' von der "Volkshilfe" zur 

r Refundierung'z;.,:.gel.angt·e;:Iri'c,,::jseinems~, Bericht 'vom'· 21.5.1991 
, . 

verweist:3C1deLf:: ReclmJ.ihgs'hC?f .. ·'thiezujH~lUch' , nur, irriehr darauf, daß 

diese Bucht.mgsvorgange:~d'ie;'flnan'z;ielle VerflechtUng zwischen 

.~ der '!VQlkshilfe" , und'derJ'SPÖ :Ste'yr ,'beweisen.' ., 

",11"·::: 110rl:::fmi!' J:r, Lj·:d)·:"Personalsubvention" durch die 

T~tigkeit,einer Magistrats~ediensteten (Punkt 7~1~2-7.2): 

" ~., ·.YI"l1'::':Hiezu'~71bemange·lte 'der Rechnungshof die 

Jahrelange~T~tigkeit':d~~!Magistratsbediensteten,Abgeordnetc 

zum OÖ, Landtag ,Ede.ltraud'::Schreiberhuber für 'die "Volkshilfe 

Steyr" während'deren'Dienstzeit.Nach Meinung.des Rechnungs­

hofes ware eine strikte Trennung der'Aufgabenbereiche vorzu­

nehmen':gewesenund: -für.fdiese,~ Art 'einer. "Personalsubvention" 

ein· Beschluß 'des Genle'inderates' und eine Ausweisung in den 

; Rechenwer}{en 'erforderlich' gewesen • 

!'J ~# '! 1.; 
. , 
" 

.1 ',!'~' 

2. Stellungnahme: des' BOrgerme:is·.ters 'der' Stad t Steyr; 

Heinricr1'1SChwar:i,~p.vomr28 .2'; 19,91:' 
t ,., 

- '~III'.,l ~h_~ r"f:'. ',! In-seiner Gegenäußerung' nimmt der Bilrger-
r 

.meist'er,;:der,.Stadt:St·eyr~SteJ:lung zu den vom Rechnungs-

, hof' aufgezeig ten 'Mangeln.' ", : ,', 

,: .,' ',:"!, 2~ a): Zu den von der Stadt Steyrge-

gebenen Subventionen: ~ , L": 

',r ~.' .':" .,~" .. - Hiezu . wird ,in der Gegen~ußerung 'darauf 

'hingewiesen',' :da'ß 's'ich die: Stadt Steyr bei der Subventions-

gewährung "~an'I', die· Volkshilfe, die aus der ehemaligen 

"Sozialistischen Arbei terhiife .. hervorging, sowohl von der 

früheren' Bezeichnung] "illsr~'auch' von der, der Stad t bekann ten 
" Zielsetzung': her' 'be\'lUßt';! gewes.en' sei,' daß es, sich ,bei 
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,,!: ,. .' ." ~/'?: .. ;~~.';~'.'-'; .~,~·1..·~.""'·"t~"".~i···.~.:·.! ~.:. 

der"Volkshi!lf~":;:i:1jum ·i~Beine!·"~;!i;i.Organi5ation .... handel t, ")., die 
'.:~.:;.~:···.f' : '.' .....•. ;,:. ·.f:i ~ ' .... :. ,~::: .. :.~,.:,' :. 

zwangsJ.äu~·ig.r6:.in.~ ti engere:t:.;\liB.ez;i.ehung i.Lzur SPö steht. Da die 
... .;.~.':" ............. '~"' .. -, ••.•. ~ ·~.~ .. Jt: .•. I. : ,~ .... ~ ..... "1 , 

; .. ~Volkshilfei!Slbeyr''.;.:'!)..fUr!l!.Adm;iIüs"tr.a tion!J' und ··.,Verfeilung. von 

UnterstU t,zu~~~n~6.üpe~;;~~~~k~i~~n ~~..:~:igenen. ;VerWal tungsappara t 
• ;'~ .:.~: ..J.. ~" • • ... ,.,.:...:. :':";"~'" ... ~::.: '\;'"1··.· •. 

. ,!verf.Ugte;~U/cl,e};'d.er~,\p~~):ep~~d~jO.i:ga.nis'a t.i:onsappa"ra t: ,der SPÖ 
. . -.' ""'i"".-.~~:... .'~".'.: . ". '. . '. .:. ~ .' ,'. "':',". ~~.~., . 

.. S.teyr 8itkQst~rllO's <lITiitbenutzt~·Du.tCl:hJ.t zum, ,Teil:.!. gegebene 
.,.. ...... ''.~: .:~ ".' ';':-.'" .. ::,.~:> .. >.~' '~.I .. L: '.' . 

Per.sonaluniQneD"%wischen~ .EiJri'kt~ionäreri: der Stadt Steyr ~ ~ ... der 

".vOlkShilfe;~S·teyr!',.;und'-·d~~;SPö~8ez,irkSorganisati·on·· Steyr .. sei 

? es, diesen Eüri.ktionären :ohne;.wei teresqnögl:ich' gewesen, : die : 

: zweckentsprechende) VerWendung'" dernzugewiesenen" Mi t tel ohne 

gesonderten. verwendungs~aa:'hwe.is:\";festzus.tellei1', ;.weshalb . auf 

detaillierteu~Verwendungsnachweise . ~ auch' in manchen F~llen 

! .. t t ;.. ; ~" '~.' :,.,' 

. ::(:(~;-::f'-iUi1:i~":~''1 Nach !Ans·icht:::,der·.Stadt Steyr wird die 

nachweislichejYerwendung~derjS~~ventionen fÜr beispiels-· 

weise Muttertags- r·,oder·yliWeihnachtsfeiern .,,'·als .' durchaus 

ordnungsgem~ßerl.;\Nachweis . der! zweckenentsprechenden Ver~. 

wendung iderl Mittelr··angeseheni.qJtIL': '·1 .., "',.' , .. 

. . " ,.; .'.'i:!: r (\rwpH,:,q2. :.b )ir:JZur!\Auszahlungsform ,an· Einzel-I. i 

.. . 
personenodur.ch~Nertrauensleute· :der:: SPÖwird ·fes tges tell t, 

daß die Organe und Funktionäre ::der·"Volkshi·lfe" :in:. vielen 

Bereichen "~,personell identisch mit denen der SPÖ-. 
organisatione?·' waren und diese daher zwangsläufig mit der 

Auszahll,lng.::der:! Unterstützungsgelde~; betraut.wurd~n.; ~. ; .. : 

: 2. c):~ZOr[~Personalsubvention":~ 

.Dazu wird vom Bürgermeister der Stadt 

Steyr';darauffN:erwiesen;·;ldaß.~pie Abgeordnete zum OÖ Land-

tag Edeltraud':lSchreiberhub~l1~J .grundsä.tzlich. angewiesen. war, 

die Agenden der "Volkshilfe" in ihner: Freizeit: abzuwickeln. 

Da die Durchfüh~ung der Verwaltungsgesch8fte der "Volks­

hilfe",insbesondere die Auszahlung von:Einzelunter­

stützungen, ,'·nicht immer außerhalb ,der Diens tzei t möglich 

war, wurde' dieser· zuges tanden~· : diese Tätigkei t,en im Rahmen 

ihrer. normalen Dienstzeit durchzuführen.Als Ausgleich ver­

richtete diese Magistratsbedienste.te .in aller Regel zur:.Er~ 

ledigung ihrer diens tlichen Obliegenheiten überstunden, die 

vom Magistrat der Stadt Steyrnicht:;vergütet wurden', 

... 1 
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gerechnet wurden. • ~. I " 

. " , 

/. '-···,il"il...iflOßM }'q;' (2 ·'· .. ··'fnu':.,.r"t ., .. ;. • i.) , . \ •• - . " , = ' .. ~ .. ~ ~. ....... -.t; ""4' ". . ',' . 

.\~~... . ;: . ..~ 

:I1. 3:~'g";ßegetläUße:rung.~;~esr'R~ch~ungshof.es vom 31.5.·1991 
...• ',- .: \ ," •. •. ~ ':.~ ,;.' i.: .,.J'-'f' . . .. ", ,'. z .. ·.. . 

'! 1 !,.'~J t?!Jti!Ü"'~d H1n :~1i~ser ~iliäl t'!der Rechnungshof an den 
. . . . ~ 

• berei ts :~im~~~rs ten.iBe~ichtl'festges tell ten M~ngeln .fes t. ',: 

11. Zur- historischenIlEntwicklung ,e;;., : . '. 

, :~ i f ;". . •• 

Hiezu ist auszuführen,daB ein Verein 

"Sozialistischer Arbeiterhilfe" nicht existent ist.Eine 

derartige Personenvereinigung dUrfte,·in den Jahrenvor.1938 

exis tiert haben. Wie viele andere Vereine in der Zei t von 

1938 : bis: r.,1945,·:aufgelöst,wurde· der' Verein nach 1945 nicht 

mehr' reaktd.vier.t;; : :.'", d!':>" i:'~ ';"" ,- I ';. " 

"'!':'~~? 'I!Erst·am 28~8.1989 konstituierte· sich der 

Verein! "Oberösterreichischer: Sozialhilfe- und.Wohl­

fahrtsverein:HVolkshi-lfe,' . Bez irksverein Steyr" . mi t , Si tz in 

Steyr als· Zweigverein .des Landesvereines "0beröster-~ 

reichischer Sozialhilfe-fund Wohlfahrtsverein Volkshilfe". 

-!I''; ;j.~ n;'lpflut'~',.;:t: Der;~Vors.tand des Vereines bilde te sich aus 

'dem:; iVorsibzenden:i'Heinrich';'l Schwarz, zugleich 'BUrgermeister 

der St·ad"t~Steyr,,· derl gesoh~ftsführenden Vorsitzenden, Abge-

. ordne te;."} zum. i.OÖ 'I'Landtag HGert.rude : Schreiberhuber . und den 

. stellv.ertretenden -:i_,Vdrsitzenden,- Abgeordneten ··.zum . Landtag 

Maria lDerflingerilund: Leopold'Wippersberger; zug,leich Vize­

bOrgerme·ister'.,der Stadt Steyr.AIs Beisitzer fungierte unter 

anderem'LandesratTlng.Hermann.Reichl. 

I': • :" " i. ~ ::'!.: ~:Nach _den . Vereinsstatuten ist .es Aufgabe 

der Bez irksg'r.uppe,';.cari ta ti ve- Bes trebungen des· Land.es­

vereines:iu unterstUtzen,. Hilfe' für. i.n Not geratene Familien 

oder' Einzelpersonen zu gewähren, ··wenn diese ihren not­

wendigen'Lebensunterhalt mit eigenen Mitteln und K~~ften 

oder -aus. ,1.hrem Einkommen: nicht mehr bestreiten können und 

der Hilfe'des: Vereines" bedürfen. Die Hilfe soll besonders 

dort·, 'und I :-in Jenen . Fallen . ·gewahrt werden, wo ein 
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Eirigreife~d'~~löff'en'tlfici1~',r;'WohlfBhrt -:dder der Einrichtung 
~' .... :~,,~'. ~"' .. '''_.': ... ;<~<",·;~;""i,.J·~:· ..... ~1:/~", .. ~';'~ . 

der:'Sozialverslcherimg'iri'ichtd~;'6derl:riicht mehr ,möglich' ist (s 
:) '. .~: ;.:' ' .• ~". .....-.• : ;.: •• ,:,,: 11::' "'r';' ("', . 

2 Abs 2 der 'Satzungen ) 0 " . ', .><' ..... ;:;; .. : 
, ~' .... ',., . ,', . ":" ... ,:~'" 

.' :'..,t·· f ~ .J", r ~"'l:: .'!) ., i 
" 

, '. " Gem~ß § 3 der ,Satzungen sind Maßnahmen zur 

Erreichtü19 ~'l~~lies~~ ~zwecke·~~'L'~fr~.t~il1ige'll Hil'fs t~tigkei t . auf 

allen Geb'ii9ien;:(äei:~ wOlhfcift~t:SPf'l~ge ~ Fes ts teIlung der in 

Betra~htc')(omJhenden Hilfe~)~n~~'E~Pfehlüng :·än "den'" Landesverein , 
". .., . .... '. ..~. 

Gew~hrungvon Geld- und'~achbeihilfen nach Maßgabe der 

Mittel. des 'Bezirksver~ines',\\:i:narispruchnahmeder'Ein- .' 
".; --' . 

richtungen' der Volkshilfe , Allgemeine soziale Oiens te und 

Hilfe i in~~Ka tas trophenf~llen:: 2,Uf:. 'h: L :.n,:i '; 

'<- . 

.., ; ;J I d~)">I; :ljEingangs. ' is t ~:.,;darauf .hinzuweisen, 'daß 'in 

der Anzeige der "Grünen Alternativen" nur auf den 'Artikel ·in 

der I Wochenze~Ltschrift ':,ft·profil" über: die Ergebnisse des 

Rechnungshdföerichtes vefwiesenwird~Vom Rechnungshof· selbst 

"wurde " wegen" "des' ~.: Verdachtes; ,:strafbarer: Handlungen" gegen 
" ' 

Verantwortliche '')des''.~Magistrates ,Steyr oder', des., Vereines 

"v61kshilfe'Steyr~.nia;Anzeige erstattet.· I,' 

: ,i,. ·,~I'l:·;~~"Mit· in die ;-echtlichen Erw~gungen ein zu­

bezJ.ehen'':'fst fauch'>'ein .im 'Auftrag.'; desOberösterreichischen 

Lartdesverelnesi: cQet' 1",Volksliilfe~ '}'Edngehol tas -,Gutachten Ober 

die Gebarung!'l'de'r J ~lVolksll'iJlfe:~~S teyr vom 11040 1990 ~ Dieses 

Gutachtent/:Wurde; 'alsBeilage'~izum' . Rechnungsho.fbericht, anher 

übermitt'elÜOie PrOfung:-:umfaßtef-:'den Zeitraum 1987: bis 

einschließlich 1989~und' wurde '{'als i".Un terschlagungsprüfung" 

geführt. Dieses Gutachten:: erbracht'e; das Ergebnis, daß Buch-

'haltti~g:und BelegeVolkshilfe'Ste~r m~ngelfrei sind.Auch in 

diesem Gütachten wird'·.;.;wie'" sp~ter:.vom Rechnungshof be­

m8ngel t .. ..:. ·tk.ritisie'rt',;daß·;:', die' : S teyrer "volkshilfe " . keinen 

Nachweis I Ober! die' widmungsgem~ße' :Verwendung. jener. Betr~ge 

forderte)i d:ie'J SPÖ-Bezirksorganisationen zur Wei terverteilung 

'Obergeben erh'alte'n'·hat·t·en·~ DasjGutachten hc!:llt dem aller­

dings: "en tgegen,- r ;dciß die· ,';Stad t :Steyr als Subventionsgeber 

selbs t' von:' der-' Steyre~6 ","Volkshilfe" keinen Verwendungs nach-
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weis:~ J:fGzlde?'te;;t";Ci ,."~mpfieh1.t:'n;~di~': widmtingsgem~ße Verwendung 
•• ...:. v h. -

durcH'''dC1S')SPÖ-Be~ itkssekreta'ri'a tirnachzuweisen,bzw ~ glaub- , , 
. : ' :~ . . 

haft zu ma~hen. ,""'\", ' . :,::'1 ' , 

,",[, i;~I'~.! Lnri.;t.l?V ,Ib ~iWasl'ld.te,'::Vetgab'ed:Voh';Subven tionen sei tens 

: der'" Stad~l:'S'teyr."-'an '( d'ie ~,i~i~s'h,ii~~~'Steyrll' bzw. an"dieohne 

'Rechts'perSÖnlichkei t'LJagierende ",' ehemalige 11 Sozialistische 

Arbei Eerhilfe 11 0' 'Steyr!,betrifft::"j handel t es' sich jeweils um 

:einstimmige~lr'gestEHltenAntr8gen, zustimmende Beschlüsse des 

'. Stadtsen"atesdSteYr.": ":',. ~j9tJ',: 'l:~.'; "'; 

. :'1 1:-1 ',~fY~!.~!!; iI"Einegesetzliche'~oder bescheidrrt~ßige 

'Verpf 1ich t~ng '! zum" :',Nachwei:s"v der ;', Verwendung der' erha1 tenen 

'F'örderung:Sbe't't.Mge" bes tandt!.ftll:.:,d:He' "Volkshilfe Steyr", gegen­

über dem Mag is tra t "nicht';u,sodaß :'-ihr 'dieses auch nicht als 

Unterlassung"anzulas ten ist.' ,f : 

-. "" ',":U"~'1 ',!:'Zur 'Tatsache,""daß sich die "Volkshilfe 

Steyr":zur;Weiter~eigab~:~ori'Unterstützungen Organisationen 

und' Funktfori~ren '! der''::SPÖ'', sowie "SPÖ-naher Organisationen 

bediente; stellt der'~Rechnungshof in seinem Bericht vom 

13.12 '.1990 ~ <zu "Punkt "5. 2,.'selus t ' 'fest, daß die Angaben der 

'Verantwdrtlichen'~:" der" "Volkshilfe" ~ ., die Subventionen der 

'Stadt' hätte:n' dämi!t 'im Ergebnis ,ihren sozialen Zweck er­

reicht, bisher unwiderleg~~ blieben.Hier n~ßte Heinrich 

'Schwarz~r:als,i: 'vors i't zenden!':}1;mdF ;Gertrude Schreiberhuber als 

'Gesch~ft5führender ,:Vorsltzender;~.iunterstellt werden, bei 

-Weite'rgabe'der' Unt'erstützimgen·' im: wissen um deren felgende 

zweckwidrige Verwendung geh~mdel t' zu haben. Ein solcher Ver­

dacht'ist jedoch selbst nach'denAusfilhrungen des Rechnungs­

hofes und aus den ~orliegend~n Materialien nicht zu 

begründen. Davon ausgehend erschein t die Überprüfung aller 

oder wahllos: herausgegriffener Belege Uber UnterstUtzungs­

zahlungen an Einzelpersonen', Or~anisa t ionen der SPÖ oder 
• .:J 

SPÖ-naher Organisationen'aüflderen Richtigkeit und statuten-
: .; i: ; ? ,#' ~ 

gem~ße Verwendung nicht iridiziert. 

Dies gilt auch für die Verwendung der der 

"Volkshilfe Steyr" vom Land Oberösterreich übergebenen 

Förderungsbetr~ge,wobei hiezu noch darauf hinzuweisen 
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.1, .... 

is t, daß das Amt der 06 Lä';;d~sre'gierung die von der "Volks- . 
-~~; ••. .'.'", ._ -·,·',:.lJ:;:'t;,.:.:,".' :~.' .. ~.: .... , 

;·hi:lfe ·;':S,teYi,.~~mj.ewe.ils16N.~rgeleg ten; ,~Belege :Ials :iNa~WE!isi' ;"der 
.. ~.: ..... ;.. ':'" -~ .... '.." .' .' -

widmtingsgemaßen~j:':: Nerwe·nchmg 1;'[ '.der; r.Jt. gewährten I} i Subven t ionen 

anerkannt~::·} .. 't/·;~'.~"< ~.~- " .. <~'" ;;";~:' . . :1 ,,'I ';.<I! •. ;:>1 

~l1t;1.i.~? ,n')~:1i'~ . .f}-ti!~'t~tBez.Oglich!r{eines i~S trafbaren Verl1al tens des 
. . :. . """ ... ;~l .. ·:~····_ .. ~'.~".···.,"i·· '';-':'~!.'. ,'-t:~~~~~~·:~~:~··"r~~j··· .. ~ '," .:,1-

':!damal·igemb;: Sc.7z..i!al'liarides rat:e'sl~ ,i I ng ~' ,~;Hermann. v' üRe ichl.~ ',: mOß te 
. ·;-)~.,1;:...r·~.·t~~.j:· '.'-'.: "~.'i •. ';::. ':'~-.~!"'::~':,,; ."~ . .:.. . •. 

)unterstelltöawerderi;:~ndaß,~;. cLieser,.i;r,auf 'idie :Gewährung::. .von 

'f1~hJWettt~i~Ji~'~3,~e~·~~~t~s:;de.~!·oQ;L~nde·~reg ierung I an: die.; ~Volks-
. ': '" .,; .. :.'j,. ," ~. f-:._... . , _ .: ';,( ..••. :. :: •• ,,; s ... ". . 

;;hilfe;:SteYli$~E::i:ilfluBi:.nahm', (lobwohl i elJ wußte, daß .diese nicht 
.;.' .~ . .;' . 1..... " ", .. ," .'.! '- ~:."-' . . . 

~weckgemäß . verwendet wOrden· oder er anl~ßlich der. PrOfung 
... ' ~";":.' 

der alsq~M~~w~ndung~n~chw~is~sjvorgelegten Belege Einfluß 
.... I 

(1daraufr:'~nahm'A) d~ß',!:dieseNal:s)h Verwendungs nachweis danerkannt 

wurQen. Fill;!)j~in1.~so!lcl1es'h VeL"halten"I.des:: Ing. Hermann ' Reichl 

"liegen ijedo:cre keine:i:"ileii,llAnhaltspuI;lkte r vor •.. ;" ',:, ., 

Bezüglich der~ vom. ,. Reohnungshof als 

"Personalsubven t ibn", benann 1;en:,Tl1t ig kei t . einer Mag is trats­

,bedienstetero~ffir:.dieJ~Volkshilfe Stevr": während der Dienst-
~ . ~. .... 

. zeit 'liegte'keia ,Grund·'lfür""die;'Annahme der ,Unrichtigkeit der 

"Angabeni:'" '.des:llüBüligermeiS',ters.'i!lider,';r Stad t Steyr. .in I' seiner 

.: Stel·lungm3hme\ ,vom ,,,28 .,2.,i991t vor ,,;~wö'nach : die! Mag is tra ts-: . 

'bediensuete;1.1hre T!i-tig~ei t ~ iffir· .. Ldie "Volkshilfe! :Steyr" mi t 
. . .~ 

DulduFlg ;iihJ:;~s wDiens tgebers: durahführte :und J alstAusgleich 
" 

rldafür:)ünbetähtte'~Oberstunden' verrichtete. . '; 

~~L> '.'·:dudr-yJls'j(h(! Da::die',~vorl~egenden, Materialien nicht,.aus­

i 'reichen '~:'l!den Nerdacht!neiner,ll,strafbaren HanaUung'; durch die 

angezeigten:Ji'Personen . izun.begründen, .!ist "beabsichtigt,: die 

Anzeige:f:' gegen; " Bfillgermeister.·,:: Heinrich "Schwarz, Ing. Hermann 

Reichl uhd:"Abgeordnete:; zum irLandtag Edel traud ,Schreiberhuber 

. gemlW i§.'190 ;!Abs 'l.-tS,tPO zurUckzulegen. ':.! ., .. , . 

.. !~,rr"<::;f;·"!'1~)Der Leiter,der' Staatsanwaltschaft: 

. ~ .' 

,I' . " 

.. 'I ~ .. ' r .1;' ~ • i .... , 1 • '.- : 

~ .. • I ~ .. 
_ ! I -' II ~, f"f .... " . \ ... ~ . 
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linz, (Im 11. September 1991 
REPUBLIK öSTERREICH 

Oberstaatsanwaltschaft linz 

An das 

Bundesmin.isterium für Justiz 

Wie n 

.. 

" 

Gruberstraßc 20 

:\-·;020 Unz 

Brici.ln"hriit 

.'\-4010 Lin" PO!liach r" 
lbül:\ '.,,! ~.~. '.~ ," ... ~:, I\~ t, .... ..:. l·~ •.• 'r. I \.~14.·y 

j<.'lcion 

II ;-3 2/2;- O:! 51-0' 

h:1.1PPC .[)\ \" 

Z. 4482/91 

Betrifft: Strafsache gegen den Bürgermeister 
der Stadt.Steyr Heinrich SCHWARZ ua 
wegen §§ 302 Abs 1 ua StGB 

aUNDESMIPJISi; ':: ." '-'~. 1\1 .; ...... , • , ... 

EIngel. 1 3. SEP. 1991 

Zu Z.71.5l1/9-IV 2/91 

I' ". , . ..... 

In der Anlage wird im Nachhang zum ha. Bericht vom 

2. 7. 1991 der Bericht der Staatsanwaltschaft Steyr vom 28. 8. 1991 mit 

Beilagen und zwei Ordnern vorgelegt. 

Die Oberstaatsanwaltschaft Linz beabsichtigt, nunmehr das 

Vorhaben der Staatsanwaltschaft Steyr zu genehmigen. 

Wenngleich deren Ausfillu:ungen die ergänzenden Erhebungs­

ergebnisse betreffend sehr allgemein gehalten sind, ist ihnen doch im 

Ergebnis beizupflichten. Aus der Tatsache, daß bei allen überprüften 

Organisationen für den Zeitraum 1983, 1984 bis 1989 der Höhe nach mehr 

Ausgabenbelege über Mu ttertags- und Weihnachtsfeiern, Trainingslager 

für Kinder und Jugendliche OOgl vorgefunden wurden als Eingangsbelege 

über Subventionen der sozialistischen Arbeiterhilfe, muß abgeleitet 

werden, daß letztlich die zur Verfügung gestellten Mittel doch 

widmungsgemäß verwendet wurden. Da Förderungsrichtlinien nicht 

bestanden, war naturgemäß ein relativ großer Spielraum für die Beur-
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teilung, was noch als sozial-karitativer Zweck anzusehen ist, gegeben. 

So gesehen erscheint auch die Verwendung der Gelder für die Abhaltung 

von Jugendtrainingslagern bzw den Ankauf von Sportgeräten für solche 

Personen, die sich vielleicht diesen Sport sonst nicht hätten leisten 

können, tolerabel. Dies gilt auch für die Unterstützung des 

Mandolinenvereins "Arion" , die sonst wohl nicht ohne wei te res 

einsichtig wäre. So gesehen unterliegt eine allfällige zu großzügige 

Auslegung des Begriffs der sozial-karitativen Verwendung der Gelder 

zwar der politischen, nicht aber strafrechtlichen Verantwortung der 

Entscheidungsträger, weil - unabhängig vom allfälligen Vorliegen eines 

objektiven Tatbildes - die subjektive Tatseite nicht nachweisbar ist. 

Natürlich sind nicht alle Aufklärungen in befriedigender Weise erfolgt. 

Offen geblieben ist beispielsweise, warum der Bezirkssekretär der SPÖ­

Steyr';li~r'i':'\fön-'der sozialistischen Arbeiterhilfe im Jänner 1985 an die 
I . • _. ~. 

"SPÖ-Mandatare" i überwiesenen Betrag von S 20.000, - zwar sofort wieder 

'behoben, aber ~rst im Dezember 1985 an die ASV-Bewegung und den ATSV­

Steyr weitergeleitet hat, wobei sich diese in der darüber ausgestellten 

Bestätigung nicht bei der der sozialistischen Arbeiterhilfe, sondern 

bei den SPÖ-Mandataren bedankt haben. Was in der Zeit zwischen Jänner 

und Dezember 1985 mit diesem Betrag geschehen ist, ist offen, aber­

letztlich hier nicht mehr von Bedeutung. 

1 Bericht 

Beilagenkonvolut 

2 Ordner 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft 
LV. : 
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o 

. -.. . 
--~-.. ~:-~~: 

Steyr, am 28.8.1991 

J: .. ': .Sp!talskystraße 1. .: .) .i ',: " 

; A-4400 Steyr .. :1". ~~:f.,···rl "".1-\ )!· ... ~ ... v'!.;-

- ci r 

.. 
(:'.:.d nr!liW:,)p.Oe . ':I:.tJ: 

'-ae'tri'fft::!: l:St·raf.äacl1'e·~gegen ':den ;~Bürgeimeiste'r der. 

- P.t1 ... • =lLf),S:t·~~·;~:t'$f1".:H'ei@i;J;i:'ch ;:;Schwarz •. ua. wegen 

.. ,. ,." .. 
., 

Anlage: ha. Akt 

-, .. '" .. : .. ,- ." 
# .... 

, ,', j' ." 

,. • n~!:mri tter:.I1iE4:!zu~q"auf.il den- ioben' rgenafln ten 

ErlaB wird· berichtet, 'daß weisungsgemäß am 31. 7 .1991 die 

Sicherhei ts·d1:r.ekt ihn ~für', ~·OberÖsterreich mit- -Sachverhal ts­
........ 

erhebungen beauftragt wUrde. . 

Hiebeiil.IWuE'~en Erhebungen geführt über 
. I J'j i ' J \' die Verwendung der an d1S,SPÖ Steyr sowie ihr nahe-

stehende Organisationen erfolgten Zahlungen von 1,4 Mio.S 

und der sonstigen Ausgaben von 0,4 Mio.S sowie die Ver­

antwortlichkeit der hiefür zuständigen Entscheidungs­

träger der Volkshilfe Steyr und darüber inwieweit diese 

Entscheidungsträger der Volkshilfe Steyr ident sind mit 

Funktionären der SPÖ Steyr und ihr nahestehende 

Organisationen. 

Dabei wurden von den Beamten der 

Kriminalabteilung der Sicherheitsdirektion für Ober-
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\. 

..... 

". 
'. :- ~ JJ' >I.' 

., . ,..i- .1 •• :" - .-'., , ... _~ ........ ,. .."" 

',' f." • ~ ... .' ms ,1,(!)Ja 
'. .. ... ' .. ' . .,) 

, . '.. .,"'. '[·~-·t 

österreicn~~;~~~~~hfOhrUng und ß~: Belege de,f'L ., .. __ ......... _ ..... "._ 
involvierten .Organisationen überprüft • Hinweis-.8!\ ~~~ :e.ine 

zweckwidrig~'rb'V~~~ndung 'der Ge~~~ wurden dabei nicht 
""o~ rh~?O' )'I'9!~ OO»·/-, 

festge~ .. t~1-~~"\t:-;,,1~:9T .. : . ::.':;-' .:r 

.~ •. Der von~der ~ijblkshilfe/~te~r".im~~~r~ '. 
""nob~T ,,"':: ..... ," ... ' .• ' .. J,J .. ,·.· .. ,· ... "··,·.· .. ,,.J •• ~t).' 

1985 an ..e..r/h~M~5ltare überwiesene. Betrag von 20.000,-:-S 

wurde nach,~~!~'X'~.;,eq'rJ\~!J]I~i[};lf:Ji;~+i'\.~.? vom Bezilk~Pfz.:fet-':~J;' 
sekretär bar~~e~_~ben ~ßq. ~mAlff'.1~fi51.~~?;lan die Sport-•. _, ..... - ... J,..... .~. vI tU t1 .t! ~ 
vereJ.:ne ASV--und" ATSV ausg~händ'igt,· qie das Geld für 

Jugend traif1. ings HigJ~ .. {lird!;ffÜ~~d~1't ·~'riK;'if ~on' Sport -: 
. , ,\ '\."f~.,: I 

utens ilien verwendeten 0 . • '-" 

Schließlich wurde ·zur· sogenannten 

.. Personalsl!lbv,ent.icim.'~.,:Q.ur.c.h rdie. S.tQ,(tt ::S:t..«ty:r ... ~~ ~P~~_:.'~Y.'!--~~.~~ 

hilfe Ste,~lO'L; .R'icl1t:· i ftlJ'Zf:.G:ept.liude :;S:cllre:ibe.rhuber als Aus­

kun f ts person einvern0l1'1ll!en, ~'?nd~J;;.Q' q~t}·:~d~.r· Mi?g is tra t s­

direktor der ,gi;läfdt r:SteyrIP .. der'Jdenrrw.öcl1~nJt.'J.:iahen Arbeitts.7 
~_ .. '--- •.. _., 

aufwand ~it etwa 3 Stunden schätzte, welcher.eingear-· 

beitet worden sei~ .. : ..... . ~ , 
Die sicherheitsbehördlichen Erhebungen 

erbrachten damit keine konkreten Anhaltspunkte für eine 

widmungswid"rige Verwendung q weshalb beabsichtigt is t p die 

. rAnzeige 1?nach ~Idem n ,:fi 96 :1& tpall3l~19üclszu1egen. 
, . -. 

:.Jj:;j l~~r.\.lt'!llfi ~'·': .. l'9n;:>Drl'rer "'; ~ .•. ', ., .. ;': .. l-- __ .: ',:.'-_.", •. - . - ~ .. \;.... • . '.. ~ ... A* ,.., _ • '... • _.' ~J .. _ • 

_·~_t.Zr~rt::')vri:l1,:De.tlrLeit:er ... de~.:Staatsanwaltsch_af.t;:.: ;:.,.: . ,",:.; 

":>c/ -..- .-" r •• ' • 

il~" 1,,', Y\; n ~.; : -:.~ . r , , • ,,:' .. ~ f 

;:: ~~)~.t :';: . \ _ .. ,: .... ;: '.: 

• '! .• '" 

......... 

' ... ,' '-', j ... 

. ... 

. , . .; ~ -; 
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